
,;, REPUBLIK öllRREICH 
I 

BUNDESMIN~~ERIUM 

FÜR ARBEIT UND SOZIALES 

Zl. 10.307/2-4/87 

An das 
Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie 

Mahlerstraße 6 
1015 Wie n 

1010 Wien, den 9. Oktober 1987 
Stubenring 1 
Tel. 7500 Telex 111145 oder 111780 
DVR: 0017001 

Auskunft: 
Scheer 
Durchwahl: 6249 

...,I-..)Cl Lei\! (v/likr ' 
L.' ,r-"1 r. ~ ;... 9'.ßfl ' ........ _. __ .... -.......... ~ -\,;11:/--7-

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Familienlastenaus­
gleichsgesetz 1967 geändert wird 
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales teilt mit Bezug auf 

die do. Note vom 24. September 1987, GZ: 230102/3-II/3/87, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Familienlastenaus­

gleichsgesetz 1967 geändert wird, folgendes mit: 

Zu Art. I Z 4: 

Gemäß § 39a Abs. 5 FLAG 1967 in der Fassung des versendeten 

Entwurfes sind die "Pensionsbeiträge" für die nach § 18a ASVG 

Selbstversicherten den Trägern der gesetzlichen Pensionsver­

sicherung zu zahlen. Es wird angeregt, den Ausdruck "Pensions­

beiträge" durch den Ausdruck "Beiträge zur Pensionsversicherung" 

zu ersetzen. Der Vollständigkeit halber wird weiters darauf 

hingewiesen, daß der Beitragssatz für die Selbstversicherten 

gemäß§ 18a ASVG - anders als noch in dem unter Zl. 20.044/3-1/87 

versendeten Entwurf einer 44. Novelle zum ASVG - im Rahmen der zu 

erstellenden Regierungsvorlage einer 44. Novelle zum ASVG mit 

20 v.H. (in der Pensionsversicherung der Arbeiter und 

Angestellten) bzw. 25,5 v.H. (in der knappschaftlichen 

Pensionsversicherung) festgesetzt werden wird. 

Zu § 39a Abs. 6 FLAG 1967 in der Fassung des Art. I Z 4 des 

versendeten Entwurfes wird bemerkt, daß die Zitierung des § 227 

Z 5 ASVG insofern nicht zutreffend ist, als nach dieser Bestim-
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mung nur Zeiten des Bezuges einer Geldleistung aus der Arbeitslo­

senversicherung wegen Arbeitslosigkeit nach dem AIVG 1977 oder 

Überbrückungshilfe nach dem Überbrückungshilfegesetz, nicht 

jedoch die Zeiten des Bezuges von Karenzurlaubsgeld er faßt 

werden. 

Die Zitierung müßte sowohl im Gesetzestext als auch in den Er­

läuterungen richtig ,,§ 227 Abs. 1 Z 4" ASVG lauten. 

Der entsprechende Ersatz des Aufwandes für die Anrechnung der in 

Rede stehenden Ersatzzeiten ist auch nicht - wie im § 39a Abs. 6 

(neu) in der Fassung des vorliegenden Entwurfes vorgesehen - an 

die Träger der gesetzlichen Pensionsversicherung, sondern an den 

Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger (§ 447g ASVG) zu 

überweisen. 

In diesem Zusammenhang wird auf Art. I Z 27 der unter 

Zl. 20.044/11-1/87 vom 5. Oktober 1987 versendeten Ergänzungen 

zum Entwurf einer 44. Novelle zum ASVG hingewiesen, wonach § 447g 

Abs. 3 ASVG geändert wird. Nach lit. b) der zitierten Bestimmung 

ist an den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger zur 

Abgeltung der Aufwendungen, die aus der Anrechnung der Ersatz­

zeiten gemäß § 227 Abs. 1 Z 4 ASVG erwachsen, aus Mitteln des 

Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ein Betrag in der Höhe von 

22,7 v.H. des Aufwandes für das Karenzurlaubsgeld (§ 6 Abs. 1 

lit. d AIVG) zu überweisen. 

Es wird daher angeregt, den Text des neuen Abs. 6 des § 39a FLAG 

1967 etwa wie folgt zu ändern: 

"Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den Pensionsversicherungs­

trägern aus der Anrechnung der Ersatzzeiten des Bezuges von 

Karenzurlaubsgeld erwachsen, ist aus dem Familienlastenaus­

gleichsfonds ein Betrag in der Höhe von 22,7 v.H. des Aufwandes 

für das Karenzurlaubsgeld an den Ausgleichsfonds der Pensionsver­

sicherungsträger (§ 447g des Allgemeinen Sozialversicherungs­

gesetzes) zu überweisen." 
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In gleicher Weise sollten auch die Erläuterungen angepaßt werden. 

Im übrigen gibt der vorliegende Entwurf aus der Sicht der Sozial­

versicherung Anlaß zu folgenden Bemerkungen: 

Wie das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie bereits 

mit Schreiben vom 21. Juli 1987, GZ. 23.0908/1-11/3/87, ange­

kündigt hat, ist eine Erhöhung des Beitrages für die gesetzliche 

Unfallversicherung der Schüler und Studenten aus Mitteln des 

Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen gemäß § 39a FLAG 1967 

derzeit aus budgetären Gründen nicht zu verwirklichen. Im vor­

liegenden Entwurf ist dementsprechend keine Änderung vorgesehen. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nimmt diesen Um­

stand zum Anlaß, um neuerlich im Einvernehmen mit der Allgemeinen 

Unfallversicherungsanstalt eine Anhebung der aus dem Familien­

lastenausgleichsfonds bereitzustellenden Mittel zur Wiederher­

stellung und künftigen Sicherung der paritätischen Finanzierung 

der Unfallversicherung der Schüler und Studenten zu verlangen, 

sobald dies nach Maßgabe der vorhandenen Mittel möglich er­

scheint. 

Das Präsidium des Nationalrates wurde im Sinne der Rundschreiben 

des Bundeskanzleramtes vom 21. November 1961, Zl. 94.108-2a/61, 

und vom 21. Mai 1967, Zl. 12.396-2/67, in Kenntnis gesetzt. 

Für den Bundesminister: 

Hol y 
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Fur we Rle ln .kmt / Olm 
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Parlam0nt 

Hol y 
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